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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Diskriminierungsschutz in der Kommune 
Referat von Herrn Hartmut Reiners, Geschäftsführer vom Anti-Rassismus 
Informations-Centrum NRW (ARIC-NRW) 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Gleichheit vor dem Gesetz und der Schutz aller Menschen vor Diskriminierung ist ein 
allgemeines Menschenrecht. Die Grundrechte sind in den Artikeln 1-19 des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland festgelegt. Darum ist die Bekämpfung jeder Form 
von Diskriminierung – insbesondere auch institutioneller Benachteiligung – eine wichtige 
gesellschaftliche Herausforderung. 
 
Es gibt eine Reihe internationaler Konventionen und nationaler Gesetze, wie zum Beispiel 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die Menschen vor Benachteiligungen 
schützen. Sie bieten Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, die Möglichkeit, 
sich auf dem rechtlichen Weg zur Wehr zu setzen und appellieren an die Einrichtungen 
und Institutionen, sich für Chancengleichheit einzusetzen. 
 
Chancengleichheit, die Förderung von Vielfalt und die Bekämpfung von Diskriminierungen 
sind zentrale kommunalpolitische Anliegen. Durch das AGG sind für die Kommunen als 
Arbeitgeber, als direkter Anbieter von Dienstleistungen sowie als ordnungspolitischer Ak-
teur verschiedene Verpflichtungen entstanden, die den Diskriminierungsschutz zu einer 
gesamtkommunalen Querschnittsaufgabe machen, die alle Menschen und Lebensberei-
che und damit auch alle Bereiche kommunalen Handelns betrifft. 
 
Herr Hartmut Reiners, Geschäftsführer vom Anti-Rassismus Informations-Centrum NRW 
(ARIC-NRW) wird über die Umsetzung des Diskriminierungsschutzes in den Kommunen 
berichten und konkrete Handlungsempfehlungen für den Integrationsrat vorstellen. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Integrationsrat nimmt den Bericht von ARIC-NRW zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i. V. 
 
 
 
 
 
Rainer Weichelt 
Erster Beigeordneter 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
ý  Integrationsrates 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


